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Gültige Regelung 

o    Nach den allgemeinen Regeln besteht in Gebäuden und geschlossenen Räumen die Pflicht 

zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske, § 2 Abs. 1 der Vierzehnten Bayerischen Infek-

tionsschutzmaßnahmenverordnung (14. BayIfSMV). Die Maske muss während der Sportaus-

übung nicht getragen werden. 

o Für Beschäftigte gilt die Maskenpflicht während ihrer dienstlichen Tätigkeit nur im Rahmen ar-

beitsschutzrechtlicher Bestimmungen (vgl. § 2 Abs. 3 Satz 2 der 14 BayIfSMV). 

o Überschreitet im Gebietsbereich einer Kreisverwaltungsbehörde die Zahl an Neuinfektionen mit 

dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-Inzi-

denz) den Wert von 35, so darf gemäß § 3 Abs. 1 der 14. BayIfSMV im Hinblick auf geschlossene 

Räume der Zugang zu Sportstätten, der praktischen Sportausbildung und Fitnessstudios außer-

halb einer beruflichen oder gemeinwohldienlichen ehrenamtlichen Tätigkeit, nur durch solche 

Personen erfolgen, die im Sinne des § 2 Nr. 2, 4, 6 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnah-

meverordnung (SchAusnahmV) geimpft, genesen oder getestet sind. 

o Zu diesem Zweck sind Anbieter, Veranstalter und Betreiber zur Überprüfung der vorzulegenden 

Impf-, Genesenen- oder Testnachweise verpflichtet. 

o        

Organisatorisches 

 

o Zutritt nur nach 3G Regel: ( Geimpft, Genesen oder Getestet ) 

o Nachweis durch Impfpass, CovPass, Genesenen-Bescheinigung, aktueller Testnachweis.  

o Beim Zutritt Registrierung der Kontaktdaten ( Name, Vorname, Verein und Telefonnum-

mer ) zur Kontaktnachverfolgung. Bestätigung durch eigenhändige Unterschrift.           

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der 

Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert 

sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurden die Mitglieder, Trainer und Übungs-

leiter über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.  

o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein Platz-

verweis.  

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wir weisen unsere Mitglieder darauf hin, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 

Personen möglichst einzuhalten ist. 

o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

o Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt. 
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o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und 

die Teilnahme am Training und Wettkampf untersagt.  

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 

auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife und Ein-

malhandtücher ist gesorgt.  

o Vor und nach dem Training und des Wettkampfes gilt im Eingangsbereich, in Umkleideräumen 

und in WC-Anlagen eine Maskenpflicht.  

o In unseren sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Ver-

fügung. Nach Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu desinfizieren. Außerdem 

werden die sanitären Einrichtungen mind. einmal täglich gereinigt.   

o Kugeln werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Hoch frequentierte 

Kontaktflächen z. B. Türgriffe und die Bedienpulte werden regelmäßig desinfiziert.  

o Unsere Sportanlage wird alle 120 Minuten so gelüftet, dass ein ausreichender Frischluftaus-

tausch stattfinden kann. Dazu werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanlagen verwendet. 

o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahr-

zeug zu tragen sind. 

o Während der Trainings- und Sporteinheiten sowie bei Wettkämpfen sind Zuschauer untersagt.  

o Sämtliche Trainingseinheiten und Wettkämpfe werden dokumentiert, um im Falle einer Infek-

tion eine Kontaktpersonenermittlung sicherstellen zu können.   

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

o Mitgliedern, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten der Sportanlage und die Teil-

nahme am Training und Wettkampf untersagt.  

o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht innerhalb des gesamten Gebäudes.  

o Vor Betreten der Sportanlage ist ein Handdesinfektionsmittel bereitgestellt.  

Zusätzliche Maßnahmen allgemein 

o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten beschränkt.  

o Nach Beendigung des Trainingsdurchgangs und nach einem Durchgang bei Wettkämpfen wird 

gelüftet, um einen ausreichenden Luftaustausch gewährleisten zu können. 

o Durch Beschilderungen und Absperrungen ist sichergestellt, dass es zu keinen Warteschlan-

gen kommt und die maximale Belegungszahl der Sportanlage nicht überschritten werden kann.  

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Duschen 

o Die Nutzung von Umkleiden ist nicht möglich.  

o Duschen sind gesperrt. 
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Zusätzliche Maßnahmen im Wettkampfbetrieb 

o Außerhalb des Wettkampfs, insbesondere beim Durchqueren von Eingangsbereichen, sowie bei 

der Nutzung von WC-Anlagen, besteht eine Maskenpflicht. 

o Zutritt zu den Wettkämpfen für Zuschauer nur nach den geltenden 3G Regeln. Registrie-

rung bei Zutritt ( Personalausweis, Pass oder Führerschein ). 

 

 

 

Laaber,12.09.2021 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Vorstand  


